
 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG • Direktion für Deutschland • Berliner Str. 56-58 • 60311 Frankfurt a.M. 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht • Hauptsitz: St. Gallen/Schweiz • Hauptbevollmächtigter: Dipl.-Kfm. Volker Steck 
Registergericht Frankfurt a.M. HRB 39268 • USt-IdNr. DE 114106960 • VSt-Nr. 807/V90807001788 • FeuerschSt-Nr. 837/F91837000396 

 
PL-AT-2306, Stand 01.06.2023 Seite 1 von 6 

Allgemeiner Teil für die Allgemeine Haftpflichtversicherung 
Teil B                                                                                   
Stand: 01.06.2023 

PL-AT-2306 

 
Inhaltsverzeichnis 
Teil B 
 
Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, 

Prämienzahlung 1 
B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 1 
B1-2 Prämienzahlung, Versicherungsperiode 1 
B1-3 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung 1 
B1-4 Folgeprämie 1 
B1-5 Lastschriftverfahren 2 
B1-6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 2 
Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung 2 
B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 2 
B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 3 
B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 3 

Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere 
Obliegenheiten 3 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 3 

B3-2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 4 
Abschnitt B4 – Weitere Regelungen 5 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 5 
B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 5 
B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 5 
B4-4 Verjährung 5 
B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 5 
B4-6 Anzuwendendes Recht 6 
B4-7 Embargobestimmung 6 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Prä-
mienzahlung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Re-
gelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzah-
lung der Erst- oder Einmalprämie. 

B1-2 Prämienzahlung, Versicherungsperiode 
B1-2.1 Prämienzahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien im Voraus ge-
zahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie. 

B1-2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist 
die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

B1-3 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung 

B1-3.1 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unab-
hängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unver-
züglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem 
in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

B1-3.2 Rücktrittrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig nach 
B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht 
veranlasst hat. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versi-
cherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versi-
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung 
ist, dass er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam ge-
macht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

B1-4 Folgeprämie 
B1-4.1 Fälligkeit 

Eine Folgeprämie wird entsprechend der vereinbarten Zah-
lungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 
oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeit-
punkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veran-
lasst wird. 

B1-4.2 Verzug und Schadenersatz 
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, 
wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprä-
mie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  
 



 

 
PL-AT-2306, Stand 01.06.2023 Seite 2 von 6 

 

B1-4.3 Mahnung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zah-
lungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
lungsaufforderung betragen. Der Versicherer ist berechtigt, je 
Mahnschreiben eine Kostenpauschale (Mahngebühr) in Höhe 
von fünf Euro zu berechnen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge der Prämie sowie der Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 
Bei monatlicher Zahlungsweise der Versicherungsprämie ist 
Helvetia berechtigt, während des Mahnverfahrens, die Zah-
lungsweise auf jährliche umzustellen und die daraufhin anfal-
lende Prämie in Rechnung zu stellen.  

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulde-
ten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der 
in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kün-
digen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf veranlasst wird.  
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis 
zur Zahlung bestehen. 

B1-5 Lastschriftverfahren 
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers er-
folgt. 

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 

ausstehenden Beträge und zukünftige Prämien selbst zu 
übermitteln. 
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-
geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs-
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

B1-6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versiche-
rer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

B1-6.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse 

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä-
rung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufs-
recht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Wi-
derrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr ge-
zahlten Prämien zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
in Anspruch genommen hat. 

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertragli-
chen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so 
steht ihm die Prämie bis zum Zugang der Rücktrittserklärung 
zu. 
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil die einmalige oder erste Prämie nicht recht-
zeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine an-
gemessene Geschäftsgebühr zu. 

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Zugang der Anfechtungser-
klärung zu. 

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versiche-
rer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn 
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

 

Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
B2-1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
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B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich 
nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kün-
digung zugegangen ist. 

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.  

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.  

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag be-
züglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.  

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 
B2-2.1  Kündigungsrecht 
B2-2.1.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden wenn, 

- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung oder eine 
Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden ge-
leistet wurde,  

- der Versicherer den Anspruch des Versicherungsneh-
mers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder 

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versi-
cherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach der 
Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zuge-
gangen sein 

B2-2.2  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

B2-2.3  Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
B2-3.1  Übergang der Versicherung 

Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Stelle 
des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird 

B2-3.2  Kündigung 
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündi-
gen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird. 

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit so-
fortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode in Textform  zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Be-
stehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlan-
gung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

B2-3.3  Prämie 
Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie als 
Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber 
während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt. 

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der 
Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

B2-3.4  Anzeigepflichten 
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versiche-
rer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die 
Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt eben-
falls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls die Frist für seine Kündigung abgelaufen 
war und er nicht gekündigt hat. 

 

Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere 
Obliegenheiten 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeige-
pflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der 
Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform 
stellt. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 
und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden 
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangen-
heit kein Versicherungsschutz. 
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Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis, der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

B3-1.2.2 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis, der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

B3-1.2.3 Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versi-
cherers 
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung 
kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Mo-
nats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis er-
langt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen. 

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er 

den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte. 

B3-1.6 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 

B3-2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
B3-2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb an-
gemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Be-
seitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen un-
zumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

B3-2.1.1 Rechtsfolgen 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

B3-2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

B3-2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsneh-
mer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

B3-2.2.2 Zusätzlich zu B3-2.2.1 gilt: 
(1) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb ei-

ner Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-
densersatzansprüche erhoben worden sind. Das Gleiche 
gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtan-
sprüche geltend gemacht werden. 

(2) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt so-
wie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den. 

(3) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzu-
zeigen. 

(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver-
sicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
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sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht.  

(5) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Ver-
sicherer beauftragt im Namen des Versicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen. 

B3-2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

B3-2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
B2-2.1 oder B2-2.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

B3-2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

B3-2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

 

Abschnitt B4 – Weitere Regelungen 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in meh-
reren Versicherungsverträgen versichert ist. 

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen. 

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
B4-2.1 Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzei-
gen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, 
soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas 
anderes bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben bestehen. 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die 

letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-
mers. 

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei ei-
ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-2.2 ent-
sprechend Anwendung. 

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
B4-3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend  
(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrags;  
(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 

dessen Beendigung;  
(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses. 
B4-3.2 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine dem Versiche-
rungsnehmer zu übermitteln. 

B4-3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen 
anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Voll-
macht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 

B4-4 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Un-
kenntnis steht der Kenntnis gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 
B4-5.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer oder den Versicherungsvermittler bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung.  

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
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Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

B4-5.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn-
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach sei-
nem gewöhnlichen Aufenthalt. 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

B4-6 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  

B4-7 Embargobestimmung 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.  
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht europäische oder deutsche 
Rechtsvorschriften entgegenstehen.  
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